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Entscheidungen 
EuG: Kein Markenschutz für den Zauberwürfel „Rubik's cube" 
(24.10.2019-T-601/17) 
BGH: Vorsätzliches Handeln bei pflichtwidrig unterlassenem Ab 
führen von Sozialversicherungsbeiträgen 
(24.9.2019-1 StR 346/18) 
OLG Düsseldorf: ,,Service Calls" eines Versicherungsmaklers als 
Werbung (19.9.2019 - 15 U 37 /19) 
LG Hamburg: Angabe des Grundpreises muss nicht in unmittel 
barer Nähe des Gesamtpreises erfolgen 
(20.8.2019 - 406 HKO 106/19) 
Verwaltung 
BReg: Krypto-Token sind kein richtiges Geld 

Aufsätze 
Jan Birkefeld, LL.M., RA, und Stephan Schäfer, RA 
Gründung auf Knopfdruck? Was sich mit der EU 
Digitalisierungs-Richtlinie im Gesellschaftsrecht 
ändert 
Estland macht es vor! Jedenfalls natürlichen Personen steht es frei, 
eine Gesellschaft dort vollständig online zu gründen. Was in Est 
land funktioniert, soll nun auch im Rest der EU gehen: Der europä 
i~tche Gesetzgeber hat jüngst die EU-Digitalisierungs-Richtlinie ver 
abschiedet. Im Anschluss an Bayer/J. Schmidt (BB 2019, 1922ff.) 
gibt dieser Beitrag einen vertiefenden Einblick in die neue Welt der 
Online-Gründung und zeigt auf, welche digitalen Tools künftig vor 
allen Dingen Start-ups die Einrichtung ihres Unternehmens ermög 
lichen sollen. 

Dr. Andreas von Werder, LL.M., RA/FAStR und Notar, 
und Dr. Felix Scheder-Bieschin, RA 
Reichweite der Beurkundungspflicht bei der 
Veräußerung von Anteilen an einer ausländischen 
GmbH - eine Betrachtung aus Sicht der M&A-Praxis 
Werden bei einer Transaktion mit Deutschlandbezug Anteile an 
ausländischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit über 
tragen, kann dies eine Beurkundungspflicht auslösen. Da als 
Rechtsfolge eines Verstoßes gegen die Beurkundungspflicht die 
Nichtigkeit der betroffenen Verträge ein sehr scharfes Schwert dar 
stellt, bedarf diese Thematik sorgsamer Prüfung. Die jüngste Verur 
teilung eines Rechtsanwalts zur Schadensersatzzahlung wegen 
nicht hinreichender Beratung zur Frage der Beurkundungspflicht 
gibt Anlass, die gegenwärtige Rechtslage und Praxis zu beleuch 
ten. 
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BGH: Zur Inkongruenz bei der Anfechtung von Drittzahlungen ei- 2639 
ner Gesellschaft in der Rolle der Konzernbank im Cash Pool-Verfah- 
ren - Baumarkt 
(12.9.2019 - IX ZR 16/18 - dazu SB-Kommentar von 
Prof. Dr. Dominik Skauradszun, LL.M. Tax, und Lukasz Urner) 

LG München 1: Zur Wirksamkeit von Hinauskündigungsklauseln 2644 
im Gesellschaftsvertrag einer GmbH 
(15.3.2019 - 1 0 HK O 6998/18 - dazu SB-Kommentar von 
Dr. Jan-Henric M. Punte, LL.M., RA, und Dipl.-Jur. Pelle Klemens) 
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Entscheidungen 
EuGH: MwSt - Gewährung, Vermittlung und Verwaltung von Kre 
diten (17.10.2019- C-692/17) 
EuGH: Mehrwertsteuerbetreiunqen für bestimmte, dem Gemein 
wohl dienende Tätigkeiten (hier: öffentliche Posteinrichtungen) 
(16.10.2019-C-4/18 und C-5/18) • 
BFH: Unionsrechtmäßigkeit der HinzurechnungsbesteLierung im 
Drittstaatenfall (22.5.2019-1 R 11/19 [IR 80/14]) 
BFH: EuGH-Vorlage zum grenzüberschreitenden Apothekenrabatt 
(6.6.2019- V R 41/17) 
BFH: Margenbesteuerung bei Überlassung von Ferienwohnungen 
(22.8.2019 - V R 12/19 [V R 9/16]) 
BFH: Anfechtbarkeit von Verwaltungsakten (22.8.2019- V R 21 /18) 
FG Münster: Gewährung des ermäßigten Steuersatzes gern. § 34 
Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 EStG (19.9.2019- 5 K 371/19 E) 
FG Münster: Erkennbarkeit der Ermittlung durch die Steuerfahn 
dung (19.2.2019- 12 K 19/14 E, AO) 
FG Köln: EuGH~Vorlage zur Versicherungsteuerpflicht bei sowohl 
im deutschen Seeschiffregister als auch im ausländischen Flaggen 
register eingetragenen Seeschiffen (22.2.2019- 2 K 434/16) 

Verwaltung 
BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Gesetzgebung 
BReg: Verschiebung der GrESt-Reform 
BR: Tagesordnung der 982. Sitzung am 8.11.2019 
BT: Drittes Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) verabschiedet 

Aufsätze 
Dr. Christian von Oertzen, RA/FAStR 

Aktuelle Stiftungsstrukturen 
Stiftungen erfahren derzeit eine große Aufmerksamkeit in der 
Rechtswissenschaft, in der Finanzrechtsprechung und in Bera 
tungskreisen. Mit dem Beitrag soll ein Überblick über die derzeit 
diskutierten Gestaltungen, insbesondere auch steuerlicher Art, 
überblicksartig gegeben werden. Diese Übersicht darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen,-dass nicht das Steuerrecht steuern sollte, 
sondern außersteuerliche Gründe, wenn man sich für eine Stiftung 
als Rechtsträger entscheidet. 
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(22.5.2019 - II R 24/16) 
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Dipl.-Finw. Harald Bott, MR 

BB-Rechtsprechungsreport Gemeinnützigkeits 
und Spendenrecht 2019 - Teil 1 
Gemeinnützige Körperschaften i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG i.V.m. 
§§ 51 ff. AO erfahren sowohl unmittelbare als auch mittelbare steu 
erliche Vergünstigungen, die mit einem Steuerverzicht des Staates 
einhergehen und Ausdruck einer staatsentlastenden Betätigung 
für das Gemeinwohl sind. Aktuelle Rechtsprechung zu den für ge 
meinnützige Körperschaften bedeutsamen Themenbereichen des 
Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts im Kalenderjahr 2019 stellt· 
der Autor im Beitrag dar. 
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